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Zusammenfassung 
 

Das Bundesgesetz über Geldspiele (BGS) sieht in Art. 107 Abs. 1 Bst. d vor, dass die interkan-

tonale Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht über die Verwendung der Reingewinne aus den 

Lotterien und Sportwetten zugunsten gemeinnütziger Zwecke durch die Kantone erstellt und 

veröffentlicht. Die Transparenz im Bereich der Mittelverwendung soll auf diese Art weiter ver-

bessert werden. 

 

Die Ausarbeitung des vorliegenden Berichts bedingt, dass die Kantone der Gespa den Zugang 

zu den relevanten Informationen gewähren. Dies geschieht in einem klar definierten Prozess 

durch das Ausfüllen von der Gespa zur Verfügung gestellter Excel-Formulare. 

 

Die Gespa hat darüber hinaus auch weiterhin nicht die Kompetenz, auf die Mittelverwendung in 

den Kantonen in konkreten Einzelfällen Einfluss zu nehmen oder diese bezüglich ihrer Bundes-

rechtskonformität zu qualifizieren. Sie schliesst sich indes der Einschätzung des Bundesgesetz-

gebers an, dass die durch die vorliegende Berichterstattung geschaffene Transparenz innerhalb 

der Kantone ein effizientes und zeitgemässes Regulierungsinstrument ist, welches geeignet ist, 

systemrelevanten Fehlentwicklungen vorzubeugen. 

 

Alle Kantone haben im Berichtsjahr die von der Gespa zur Verfügung gestellten Excel-Files 

ausgefüllt. Erstmals wird auch die Mittelverwendung im Fürstentum Liechtenstein dargestellt.1 

Letztes Jahr waren zahlreiche Formulare beim Eingang unvollständig oder widersprüchlich. Di-

verse Unklarheiten wurden im Hinblick auf die diesjährige Berichterstattung bereinigt; es gibt 

aber immer noch mehrere Punkte, die auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar erscheinen. In 

mehreren Fällen entspricht beispielsweise die ausgewiesene Veränderung von Fondsbestän-

den nicht den angegebenen Zuflüssen und Ausgaben. Auch die schiere Anzahl der Fonds in 

gewissen Kantonen und der Umstand, dass diese Fonds teilweise zusätzlich durch Mittel aus 

dem allgemeinen Staatshaushalt alimentiert werden, schränkt die Nachvollziehbarkeit der Mit-

telverwendung und damit die Transparenz ein. Während die Mehrheit der Kantone über zwei 

Fonds verfügt, führen andere Kantone ein Mehrfaches davon, konkret bis zu 18. Eine zentrale 

Stelle, die den Überblick über die diversen Vergabeprozesse hat, fehlt in den Kantonen biswei-

len. Inhaltlich fallen unter anderem die grossen Unterschiede im Bereich der Fondsverwaltungs-

kosten auf. Diese Kosten divergieren, je nach Kanton, zwischen 0 (wo die verschiedenen Pro-

zesse vollumfänglich aus dem allgemeinen Staatshaushalt finanziert werden) bis hin zu über 1 

Million Franken.  

 

Es ist zu betonen, dass es in der Verantwortung der einzelnen Kantone liegt, die geforderten 

Angaben nachvollziehbar und vollständig zu liefern. Im ersten Berichtsjahr nahm die Gespa 

noch eine eher aktive Rolle ein und wies die Kantone punktuell auf Unstimmigkeiten hin. In 

diesem Berichtsjahr hat sich die Gespa mehr Zurückhaltung auferlegt und auf Nachfragen 

grundsätzlich verzichtet. Damit gibt der Bericht in diesem Jahr noch deutlicher Aufschluss dar-

über, ob die Prozesse in den Kantonen klar und transparent sind. Bezüglich der Klarheit der 

Strukturen und Prozesse bei der kantonalen Mittelverwendung zieht die Gespa im Vergleich 

 
1 Das BGS ist im Fürstentum Liechtenstein direkt nicht anwendbar. Gestützt auf internationale Vereinba-
rungen werden Produkte der Swisslos aber auch in Liechtenstein angeboten und es ist vereinbart, dass 
die Gespa auch die dortige Mittelverwendung beleuchtet. Der Einfachheit halber und damit die Systematik 
des Berichts nicht durchbrochen wird, erfolgt die Darstellung gleich wie bei den einzelnen Schweizer Kan-
tonen. 



2 

 

zum ersten Berichtsjahr zwar ein positiveres, aber immer noch durchzogenes Fazit. Für die De-

tails wird auf die Ausführungen zu den einzelnen Kantonen verwiesen. 

 

Die Gespa ist zuversichtlich, dass die Kantone auch aus der diesjährigen Berichterstattung hilf-

reiche Schlüsse ziehen können und die Prozesse weiter optimiert werden. Auch aufgrund des 

Ablaufs der bundesrechtlichen Übergangsphase Ende 2020 dürften mit Blick auf das Berichts-

jahr 2021 zweifellos in mehreren Kantonen noch gewisse Korrekturen realisiert werden.
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A) Ausgangslage 
 

Vorbemerkungen 

Das Bundesgesetz über Geldspiele (BGS) sieht in Art. 107 Abs. 1 Bst. d vor, dass die inter-

kantonale Vollzugsbehörde jährlich einen Bericht über die Verwendung der Reingewinne aus 

den Lotterien und Sportwetten zugunsten gemeinnütziger Zwecke durch die Kantone erstellt 

und veröffentlicht. Die Transparenz im Bereich der Mittelverwendung soll auf diese Art weiter 

verbessert werden. In diesem Jahr wird zum zweiten Mal ein entsprechender Bericht (über 

das Jahr 2020) erstellt. 

 

Art. 125 BGS hält fest, dass die Kantone die Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten voll-

umfänglich für gemeinnützige Zwecke namentlich in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport 

verwenden müssen. Die auf diese Weise ausgeschütteten Gewinne leisten einen erheblichen 

Beitrag zur Vielfalt und zum Wirkungsspektrum zahlreicher Vereine, Stiftungen, gemeinnützi-

ger Institutionen und Projekte in der Schweiz.  

 

Die Aufsicht über die Gewährung und Verteilung der Mittel durch die zuständigen kantonalen 

Stellen liegt in der Kompetenz der Kantone. Die für die Verteilung zuständigen Instanzen müs-

sen jährlich offenlegen, welche Empfängerinnen und Empfänger für welche Bereiche wie hohe 

Beiträge erhalten haben. Der Gesetzgeber sieht einen Regulierungsprozess vor, in dem die 

Aufsicht über die Mittelverwendung zwar den Kantonen überlassen, von diesen aber im Ge-

genzug ein hohes Mass an Transparenz gefordert wird.  

 

Vor diesem Hintergrund soll der vorliegende Bericht einerseits einen kantonsübergreifenden 

Überblick darüber schaffen, für welche Bereiche die Mittel aus Lotterien und Sportwetten in 

den einzelnen Kantonen eingesetzt werden. Andererseits soll er Auskunft darüber erteilen, ob 

die von den Kantonen gemachten Angaben den geforderten Standards entsprechen und eine 

transparente Mittelverwendung sicherstellen. 

 

Die Gespa hat indessen weder den Auftrag noch die Kompetenz, direkt auf die Mittelvergabe 

in den Kantonen einzuwirken oder diese umfassend zu beaufsichtigen. Sie wäre für die Erfül-

lung dieser Aufgabe konkret weder mit Entscheidbefugnis oder anderen (Zwangs-) Instrumen-

ten noch mit genügenden Ressourcen ausgestattet. Die Gespa hat damit zwar keine Möglich-

keit, direkt auf die Mittelverwendung Einfluss zu nehmen, wirkt aber durch die Berichterstat-

tung und die damit geschaffene Transparenz auf ein bundesrechtskonformes Verhalten hin.   

 

Konkret enthält der Bericht zunächst einen gesamtschweizerischen Überblick über die Ver-

wendung der Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten zugunsten gemeinnütziger Zwecke 

in den einzelnen Kantonen im Beitragsjahr 2020 (Teil B). Unter anderem wird dargelegt, wie 

hoch die erhaltenen Mittel waren und für welche Bereiche sie im Jahr 2020 eingesetzt wurden. 

Danach folgt eine Auflistung der einzelnen Kantone in tabellarischer Form, in der die wichtigs-

ten Informationen zusammengefasst werden. In Form eines Kommentars wird schliesslich bei 

jedem Kanton festgehalten, ob der Mittelfluss in transparenter, nachvollziehbarer Weise aus-

gewiesen werden konnte (Teil C). 
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B) Überblick über die Verwendung der Reingewinne aus Lotterien 

und Sportwetten zugunsten gemeinnütziger Zwecke im Beitragsjahr 

2020 
 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Die Kantone sind gehalten, die kantonalen gesetzlichen Grundlagen zur Mittelverteilung und 

zur Transparenz der Vergabungen anzugeben. Konkret verlangt das BGS, dass die Kantone 

das Verfahren sowie die Vergabestelle- und Kriterien in rechtssetzender Form regeln (Art. 127 

Abs. 1 BGS). Zudem sind die Vergaben öffentlich zu machen (Art. 128 Abs. 1 BGS). Mit Blick 

auf die Übergangsfrist von Art. 145 BGS müssen spätestens ab dem nächsten Berichtsjahr in 

sämtlichen Kantonen die kantonale Gesetzgebung bzw. die entsprechenden kantonalen Pro-

zesse den bundesrechtlichen Vorgaben der Art. 125 – 128 BGS genügen. 

 

Die Kantone gaben im Rahmen des Reportings an, wo die Vergaben publiziert sind, überwie-

gend in Form einer Internetadresse. Die Details können dem jeweiligen Excel-File bzw. Excel-

Files2 der einzelnen Kantone entnommen werden.  

 

Höhe und Ausnutzung (Gesamtausgaben) der zugewiesenen Mittel 

Die Höhe der Ausschüttung der beiden Lotteriegesellschaften Swisslos und Loterie Romande 

betrug im Berichtsjahr gemäss Angaben der Kantone rund 541,4 Mio. CHF (2019: 514,4 Mio. 

CHF).3 Die Gesamtausgaben 2020 beliefen sich auf insgesamt rund 575,3 Mio. CHF (2019: 

552,6 Mio. CHF). Unter die Gesamtausgaben der Kantone fallen die tatsächlichen Auszahlun-

gen und Aufwendungen im Beitragsjahr. In den 575,3 Mio. CHF enthalten sind, soweit sie aus 

den Ausschüttungen der Lotteriegesellschaften finanziert wurden, auch die Aufwendungen für 

die Fondsverwaltung; allfällige Erträge, wie beispielsweise Rückerstattungen, wurden abgezo-

gen. 

 

Die Ausgaben der Kantone waren im Berichtsjahr - wie auch bereits letztes Jahr - höher als 

die Ausschüttung der Lotteriegesellschaften. Es wurden also Reserven aus den Fonds abge-

baut. Zwischen den Kantonen gab es jedoch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Aus-

schöpfung der zugewiesenen Mittel.  

 

Ausgezahlte Beträge pro Kategorie 

Die einzelnen ausgezahlten Beträge werden neun Bereichen zugewiesen. Die Kategorien wur-

den mit Blick auf die langjährige Kommunikation der Lotteriegesellschaften Swisslos und Lo-

terie Romande in Zusammenarbeit mit den Kantonen bestimmt. 

 

 
2 Sämtliche Excel-Files der Kantone werden auf der Website www.gespa.ch aufgeschaltet.  
3 Kleinere Differenzen zwischen den Angaben gemäss Geschäftsberichten der Lotteriegesellschaften 
und den hier präsentierten Zahlen kommen unter anderem dadurch zustande, dass gewisse Beträge 
des Reingewinns für interkantonale Projekte verwendet werden (Beispiel bei den Kantonen der Roman-
die: Abgabe an die „Conférence des présidents des Organes de répartition“ [CPOR]). Ein weiterer Grund 
wurde letztes Jahr von den Kantonen geschildert und besteht darin, dass die Loterie Romande die 
Gewinne an die Kantone vierteljährlich auszahlt. Ein Teil der Westschweizer-Kantone weist bei der Aus-
schüttung der Loterie Romande den Gewinn des Jahres 2019 aus. Andere Kantone stützten sich auf 
den tatsächlichen Zeitpunkt der Auszahlung, womit die vierte Auszahlung des Jahresgewinns 2018 so-
wie die ersten drei Auszahlungen des Jahresgewinns 2019 in das Reporting einflossen (da diese im 
Verlauf des Jahres 2020 überwiesen wurden).  

http://www.gespa.ch/
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Die ausgezahlten Beträge pro Bereich für das Jahr 2020 präsentieren sich über alle Kantone 

hinweg wie folgt:  

 

Im Vergleich zum letzten Jahr wurden anteilmässig und in absoluten Zahlen deutlich höhere 

Beträge für den Bereich Kultur ausgezahlt (2020: 46 % bzw. 269,4 Mio. CHF; 2019: 39 % bzw. 

208,7 Mio. CHF). Dies dürfte unter anderem mit der Corona-Krise und der in der Folge not-

wendigen Unterstützung des Kultursektors im Zusammenhang stehen. Der Anteil für den Sport 

hat im Berichtsjahr leicht abgenommen (2020: 21 %; 2019: 25 %). Die Aufteilungen auf die 

anderen Kategorien gestaltete sich ähnlich wie letztes Jahr; sie machen insgesamt ungefähr 

1/3 aus, während rund 2/3 der Reingewinne aus den Lotterien und Sportwetten den Bereichen 

Kultur und Sport zugutekommen.  

 

Existierende kantonale Fonds alimentiert aus Lotterien und Sportwetten 

16 Kantone verfügen über zwei Fonds, sechs Kantone haben drei Fonds und drei Kantone 

verfügen über mehr als drei Fonds. Ein Kanton sowie das Fürstentum Liechtenstein haben 

einen Fonds (vgl. Abbildung 2). Von den insgesamt 80 ausgewiesenen Fonds wurden 14 

Fonds als solche deklariert, die nicht ausschliesslich aus den Reingewinnen aus Lotterien und 

Sportwetten gespiesen werden.  

 

Gemäss Art. 126 BGS dürfen die Reingewinne aus den Lotterien und Sportwetten nicht in die 

Staatsrechnung der Kantone einfliessen. Sie müssen separat verwaltet werden. Soweit die 

Mittel aus einem Fonds, der auch mit allgemeinen Staatsgeldern gespiesen wird, entspre-

chend den Vorgaben von Art. 125 BGS ausschliesslich für gemeinnützige Zwecke eingesetzt 

Abbildung 1: Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in Mio. und in % in Klammern) über alle Kan-
tone hinweg betrachtet 
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werden, dürfte dies mit dem Bundesrecht im Einklang stehen. Eine Vermischung in dem Sinne, 

dass mit Mitteln aus einem Fonds, der (auch) mit Reingewinnen nach Art. 125 BGG gespiesen 

wird, auch Vergabungen für nicht gemeinnützige Zwecke gemacht werden, würde demgegen-

über die Aufsicht faktisch verunmöglichen und wäre mit dem BGS nicht vereinbar.  

 

Wie im ersten Berichtsjahr war ein Zusammenhang zwischen der Anzahl Fonds und der Klar-

heit des kantonalen Reportings festzustellen. In der Tendenz waren die Angaben von Kanto-

nen mit einer kleinen Anzahl Fonds stringenter und der gesamte Prozess der Mittelverwen-

dung besser nachvollziehbar. Auch Fonds, die nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien 

und Sportwetten gespiesen werden, sind der Transparenz nicht zuträglich und beeinträchtigen 

die Nachvollziehbarkeit. Auch in diesen Fällen obliegt es den jeweiligen Kantonen, trotz der 

bisweilen komplexen Verhältnisse präzise und vollständige Angaben zu machen. 

 

Der Fondsbestand entspricht den Reserven, die aus den Mitteln der zugewiesenen Reinge-

winne gebildet werden. Es handelt sich bei den nachfolgend präsentierten Resultaten um die 

effektiven Fondsbestände – ohne Abzug von bereits geplanten/bewilligten Vergabungen. Die 

Reserven in den einzelnen Fonds der Kantone beliefen sich Ende 2020 auf 961,9 Mio. CHF 

(2019: 987,8 Mio. CHF). Im Verhältnis entspricht dieser Wert rund 178 % der durch die Lotte-

riegesellschaften für das Jahr 2020 zugewiesenen Mittel. Per 1. Januar 2020 betrug das Vo-

lumen aller Fonds zusammen insgesamt 998,6 Mio. CHF (2019: 1'015 Mio. CHF); die Fonds-

reserven haben 2020 also abgenommen.  

 

Abbildung 2: Anzahl Fonds in den einzelnen Kantonen 
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Von den insgesamt 80 ausgewiesenen Fonds hat der Vermögensbestand bei 42 zugenom-

men. Bei 35 Fonds hat er abgenommen und bei drei ausgewiesenen Fonds hat sich der Be-

stand nicht verändert.  

 

Die Kantone hatten im Weiteren bei jedem Fonds die jeweiligen Vergabestellen anzugeben, 

bis zu welchem Höchstbetrag diese zuständig sind und wie hoch die Anzahl Vergabungen pro 

Vergabestelle im Berichtsjahr war. Zudem musste angegeben werden, ob die Vergabe ge-

stützt auf eine formelle Verfügung erfolgt und welche Stelle die (inner-)kantonale Kontrolle 

wahrnimmt. Diese Angaben konnten von praktisch allen Kantonen gemacht werden. In einigen 

wenigen Fällen fehlte die Angabe einer Kontrollinstanz und es ist damit unklar, ob und ggfs. 

durch wen in den entsprechenden Kantonen eine Kontrolle erfolgt.  

 

Bei der Anzahl Vergabungen erscheint der Hinweis wichtig, dass die Vergabungen nicht de-

ckungsgleich mit den tatsächlich ausbezahlten Beiträgen im Berichtsjahr sind. Es waren je-

weils die im Berichtsjahr zugesprochenen Vergabungen anzugeben, unabhängig vom Aus-

zahlungszeitpunkt. Bei den ausbezahlten Beiträgen waren die im Berichtsjahr tatsächlich aus-

bezahlten Beiträge anzugeben – unabhängig davon, wann die Vergabung zugesprochen 

wurde. Insgesamt wurden über alle Kantone und Fonds hinweg betrachtet 25'5104 Vergabun-

gen ausgewiesen (2019: 24'813). 

 

Kontrolle durch kantonale Kontrollinstanzen 

Mit der Beantwortung der Fragen zu den ordentlichen und ausserordentlichen Prüfungen soll 

offengelegt werden, wie die Kontrollmechanismen funktionieren. 

 

Die Kantone mussten angeben, ob die ordentlichen Prüfungen im Berichtsjahr stichproben-

weise oder umfassend erfolgten. Mehrheitlich erfolgten die Prüfungen stichprobenweise, in 

einzelnen Fällen aber auch umfassend. Ausserordentliche Prüfungen wurden im Berichtsjahr 

von keinem Kanton vorgenommen.  

 

Im Weiteren musste ausgewiesen werden, ob im Berichtsjahr einzelne Vergabungen aufgrund 

ordentlicher oder ausserordentlicher Prüfungen als nicht rechtskonform qualifiziert wurden. Ein 

Kanton wies drei entsprechende Fälle aus (die Schilderung der Fälle kann dem entsprechen-

den Excel-File entnommen werden). Ein weiterer Kanton gab zudem an, dass im Berichtsjahr 

ein Fall zu weiteren Abklärungen geführt habe, bei dem die Gemeinnützigkeit nicht eindeutig 

festgestellt werden kann. 

 

Falls im Berichtsjahr einzelne Vergabungen rückgängig gemacht werden mussten, bei denen 

eine ordentliche oder ausserordentliche Prüfung zur Feststellung einer rechtlichen oder aus 

anderen Gründen relevanten Unregelmässigkeit geführt hätte, wurden die Kantone gebeten, 

diese Fälle kurz im entsprechenden Textfeld zu schildern. Kein Kanton wies im Berichtsjahr 

einen entsprechenden Fall aus.  

 

Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Identifizierung und Offenlegung von nicht rechts-

konformen Vergabungen nach dem Regulierungsverständnis der Gespa nicht als Hinweise 

gewertet werden dürfen, dass der Vergabeprozess nicht korrekt funktioniert. Vielmehr sind 

 
4 Es fehlen bei dieser Zahl die Anzahl Vergabungen aus dem Lotteriefonds des Kantons Zug sowie dem 
Fonds Stiftung Kulturstiftung Liechtenstein des Fürstentums Liechtenstein.  
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einzelne Ausreisser angesichts der grossen Anzahl Vergabungen unvermeidlich. Dass diese 

Fälle erkannt und ausgewiesen werden, ist vielmehr Indiz dafür, dass das System insgesamt 

funktioniert. 

 

Feststellungen und Ausblick nach dem zweiten Berichterstattungszyklus 

Mit dem vorliegenden Bericht erfüllt die Gespa zum zweiten Mal den gesetzlichen Auftrag, 

jährlich einen Bericht über die Verwendung der Reingewinne aus den Lotterien und Sportwet-

ten zugunsten gemeinnütziger Zwecke durch die Kantone zu erstellen und zu veröffentlichen 

(Art. 107 Abs. 1 Bst. d BGS).  

 

Die Gespa ist neben der Ausarbeitung des Berichts auch für die Koordination des Berichter-

stattungsprozesses zuständig. Die Implementierung dieses Berichterstattungsprozesses än-

dert nichts an der Verantwortung der Kantone, die rechtmässige Verwendung der Reinge-

winne sicherzustellen.  

 

Die Ausarbeitung dieses Berichts bedingt, dass die Kantone der Gespa den Zugang zu den 

relevanten Informationen gewähren. Nicht Teil dieses Reportings ist die Prüfung der einzelnen 

Vergabungen auf ihre Bundesrechtskonformität. Die Gespa hat grundsätzlich keine direkte 

Kompetenz, auf die Mittelverwendung einzuwirken. Die Berichterstattung hat zum Ziel, den 

Prozess der Mittelverwendung darzulegen und aufzuzeigen, ob dieser grundsätzlich nachvoll-

ziehbar ist oder Unstimmigkeiten erkennbar sind. Die geschaffene Transparenz ermöglicht es 

interessierten Kreisen, die Vergabungen in den einzelnen Kantonen nachzuvollziehen und bei 

Bedarf bei den einzelnen Kantonen direkt und gezielt weitere Abklärungen vorzunehmen. 

 

Es kann festgehalten werden, dass im Berichtsjahr sämtliche Kantone die Berichterstattungs-

formulare eingereicht haben und Angaben über die Verwendung der Reingewinne machen 

konnten. Auch im zweiten Berichtsjahr waren jedoch Unstimmigkeiten feststellbar. In mehreren 

Fällen entsprach beispielsweise die ausgewiesene Veränderung von Fondsbeständen nicht 

den angegebenen Zuflüssen und Ausgaben. Das Führen von zahlreichen Fonds, die zudem 

teilweise nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten gespiesen werden, 

erschwert die Nachvollziehbarkeit der Daten. Auf Nachfragen bei den Kantonen verzichtete 

die Gespa anders als im letzten Jahr; die Berichterstattung soll darüber Auskunft geben, ob 

der Mittelfluss klar und transparent dargestellt werden kann. Bei der Darstellung der Situation 

in den einzelnen Kantonen weiter unten wird vermerkt, wenn bei den kantonalen Angaben 

Unstimmigkeiten feststellbar sind.  

 

Das BGS macht zur Verwendung der Reingewinne teilweise sehr detaillierte Angaben. So 

müssen diese von der Staatsrechnung getrennt verwaltet und die Vergabungen veröffentlicht 

werden. Spätestens nach Ablauf der 2-jährigen Übergangsfrist müssen alle Prozesse diesen 

Vorgaben genügen. Dies wird ab dem nächsten Berichtsjahr der Fall sein, weshalb die Kan-

tone gehalten sein werden, Unklarheiten noch weitergehend auszuräumen. Darauf wird im 

nächsten Berichtsjahr ein besonderes Augenmerk gelegt werden. 

 

Der Blick auf die ersten zwei Berichtsjahre erhellt, dass die Transparenz insbesondere im Be-

reich der interkantonalen Mittelverwendung nur beschränkt gewährleistet ist. Die entsprechen-

den Prozesse sind weitestgehend historisch gewachsen und die Vergabungen erfolgen gröss-

tenteils ausserhalb der individuellen kantonalen Strukturen durch zentralisierte Stellen. 
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Dadurch werden sie durch das kantonale Reporting nur fragmentarisch erfasst und uneinheit-

lich dokumentiert. Dabei geht es insbesondere um die folgenden Prozesse: 

 

- Eine gewichtige kantonsübergreifende Mittelvergabe existiert – schweizweit – im Sportbe-

reich über die Sport-Toto-Gesellschaft (vgl. für Details www.sport-toto.ch). An sie wurden 

im Berichtsjahr von den beiden Lotteriegesellschaften Mittel im Umfang von 57,1 Mio. CHF 

ausgeschüttet. Die Sport-Toto-Gesellschaft ist noch bis Ende 2022 mit der Mittelverteilung 

betraut. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Bundesrechtskonformität der Mittelverwendung 

durch die Revisionsstelle kontrolliert und bestätigt. Die Sport-Toto-Gesellschaft wird per 

01.01.2023 durch die Stiftung Sportförderung Schweiz (SFS) abgelöst werden. Um die 

Transparenz weiter zu verbessern, hat die Gespa in diesem Kontext darauf hingewirkt, 

dass das Thema des Reportings über die Mittelverwendung im Stiftungsreglement aufge-

nommen wird. 

 

Weitere Vergabungen ausserhalb der individuellen Prozesse der Kantone gibt es in der West-

schweiz: 

 

- Die Westschweizer Kantone lassen einen Teil des Reingewinns der Loterie Romande 

zwecks interkantonaler Verwendung direkt an die CPOR auszahlen. Der entsprechende 

Mittelfluss wird im Rahmen des Reportings durch die Kantone nur indirekt ausgewiesen, 

obwohl der CPOR ein verhältnismässig hoher Betrag zur Verfügung gestellt wird. Im Jahr 

2020 hat sie insgesamt knapp 9 Mio. CHF an interkantonale Projekte beigesteuert, an de-

nen jeweils mindestens vier französischsprachige Kantone beteiligt waren. Die Ausgestal-

tung der Kontrollen und Prozesse bei diesen Vergabungen ist nicht umfassend transpa-

rent. Der Transparenz zuträglich und entsprechend zu begrüssen ist indes, dass die Verga-

bungen unter dem Link https://www.entraide.ch/de/romand/chiffres-de-la-cpor eingesehen 

werden können.  

 

- Vergabungen erfolgen in der Westschweiz auch durch die ADEC (Association pour le dé-

veloppement de l’élevage et des courses), welche den Pferderennsport unterstützt. An sie 

wurden im Berichtsjahr gut 3 Mio. CHF ausgeschüttet. Massnahmen zur Sicherstellung der 

notwendigen Transparenz der Mittelverwendung durch die ADEC gibt es, soweit erkenn-

bar, nicht. Mittelfluss, Vergabeprozess und die tatsächliche Mittelverwendung durch die 

ADEC sind deshalb nicht in der gewünschten Form transparent. Der Vollständigkeit halber 

sei erwähnt, dass es auch finanzielle Leistungen der Swisslos an den Schweizer Pferde-

rennsport-Verband bzw. die ADEC gibt. Die Swisslos verbucht diese Leistungen jedoch 

als Produktionskosten für das Produkt Paris Mutuel Urbain (PMU; Wetten auf Pferderen-

nen).  

 

- Uneinheitlich ist das Reporting auch bezüglich der von allen Westschweizer Kantonen ge-

währten Beiträge für die Durchführung der Tour de Romandie, welche sich im Berichtsjahr 

auf CHF 750‘000 beliefen. Der entsprechende Prozess ist deshalb ebenfalls nicht umfas-

send transparent. 

 

Die Mittelverwendung in den einzelnen Kantonen 
Auf den nächsten Seiten werden in zusammenfassender Form die wichtigsten Angaben der 

einzelnen Kantone aufgeführt. Bei den bei den einzelnen Kantonen ausgewiesenen Kennzah-

len gilt es zu beachten, dass die ausbezahlten Beträge von den Gesamtausgaben abweichen 

http://www.sport-toto.ch/
https://www.entraide.ch/de/romand/chiffres-de-la-cpor
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können. Bei den Gesamtausgaben können einerseits Aufwendungen für die Fondsverwaltung 

enthalten sein, soweit diese aus den Ausschüttungen der Lotteriegesellschaften finanziert wer-

den. Andererseits werden bei den Gesamtausgaben gewisse Korrekturen wie Rückzahlungen 

oder ähnliches berücksichtigt. Mittels eines kurzen Kommentars wird zudem festgehalten, ob 

der Prozess der Mittelverwendung transparent und nachvollziehbar dargelegt wurde und wo 

es allenfalls Unklarheiten gab. Die von den Kantonen eingereichten Excel-Maske(n) sind unter 

https://www.gespa.ch/de/ueber-uns/publikationen-und-erhebungen zu finden. Ihnen können 

die Details entnommen werden. 

 

Ein häufig konstatierter Punkt bei den Kantonen der Westschweiz war – wie im letzten Jahr – 

die Abweichung zwischen der Angabe der Ausschüttung der Lotteriegesellschaft auf dem 

Excel-File mit derjenigen gemäss Geschäftsbericht der Lotteriegesellschaft. Letztes Jahr wur-

den diese Diskrepanzen einerseits mit unterschiedlichen Rechenperioden/Auszahlungspro-

zessen und andererseits mit den obgenannten Vergabungen ausserhalb der innerkantonalen 

Strukturen begründet. 

 

In Bezug auf die Auszahlung hatten letztes Jahr mehrere Kantone darauf hingewiesen, dass 

die Loterie Romande die Gewinne an die Kantone vierteljährlich auszahlt. Ein Teil der West-

schweizer-Kantone weist bei der Ausschüttung der Loterie Romande den Gewinn des Jahres 

2019 aus. Andere Kantone stützten sich auf den tatsächlichen Zeitpunkt der Auszahlung, wo-

mit die vierte Auszahlung des Jahresgewinns 2018 sowie die ersten drei Auszahlungen des 

Jahresgewinns 2019 in das Reporting einfliessen, weil diese im Verlauf des Jahres 2020 über-

wiesen wurden. Dies wurde von den Kantonen nicht einheitlich gehandhabt. Es gibt teilweise 

zeitliche Verschiebungen zwischen den Konten der Loterie Romande und den Konten der 

Kantone. Beim Reporting der einzelnen Kantone weiter unten wird bei Abweichungen zwi-

schen der Angabe der Ausschüttung der Lotteriegesellschaft gemäss Excel-File und gemäss 

Geschäftsbericht auf dieses Kapitel verwiesen und die einzelnen Abweichungen nicht mehr im 

Detail erklärt. Teilweise finden sich auch in den Excel-Files der Kantone entsprechende Erklä-

rungen im Kommentarfeld. 

https://www.gespa.ch/de/ueber-uns/publikationen-und-erhebungen
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C) Mittelverwendung auf Stufe Kanton  
 

Tabellarische Übersicht der Kantone zum Prozess der Mittelverwendung 

 

Kan-

ton 

Anzahl Fonds 

(davon Fonds, die nicht nur aus 

den Reingewinnen gemäss Art. 

125 BGS gespiesen werden) 

Anzahl 

Vergabun-

gen 

Stichprobenweise oder umfas-

sende ordentliche Prüfung? 

Kam es zu aus-

serordentlichen 

Prüfungen? 

Wurden Vergabungen als nicht rechts-

konform qualifiziert? Mussten einzelne 

Vergabungen rückgängig gemacht wer-

den? 

AG 2 993 Stichprobenweise Nein Nein 

AI 3 

(1) 

164 Stichprobenweise Nein Nein 

AR 3 

(1) 

299 Stichprobenweise/Umfassend Nein Nein 

BE 3 

(1) 

4‘925 Stichprobenweise Nein Nein 

BL 2 903 Stichprobenweise Nein Nein 

BS 2 361 Swisslos-Fonds: Stichproben-

weise; 

Sportfonds: Umfassend 

Nein Nein 

FR 6 

(1) 

9505  Fonds soziale Aktionen, Kultur, 

LoRo, Fonds des taxes sur les lo-

teries: Stichprobenweise; 

Sportfonds: Umfassend 

Nein Nein 

GE 2 1‘143 Fonds genevois de répartition: 

Umfassend;  

Fonds du sport: Stichproben-

weise 

Nein Nein 

GL 3 318 Stichprobenweise Nein Nein 

GR 2 1‘754 Stichprobenweise Nein Nein 

JU 3 639 Stichprobenweise Nein Nein 

 
5 Die Angaben wurden beim Kulturfonds nur proportional angegeben.  
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(1) 

LU 18 1‘312 Stichprobenweise Nein Nein 

NE 2 

(1) 

768 Umfassend Nein Nein 

NW 4 

(3) 

375 Stichprobenweise Nein Nein 

OW 1 401 Stichprobenweise Nein Nein 

SG 2 766 Stichprobenweise Nein Nein 

SH 2 

(1) 

554 Stichprobenweise Nein Sportfonds: 3 Vergabungen (CHF 21'633) 

wurden als nicht rechtskonform qualifiziert.  

SO 2 852 Stichprobenweise Nein Nein6 

SZ 3 

(1) 

996 Stichprobenweise Nein Nein 

TG 2 589 Lotteriefonds: Umfassend;  

Sportfonds: Stichprobenweise 

Nein Nein 

TI 2 607 Stichprobenweise/Umfassend Nein Nein 

UR 2 348 Stichprobenweise Nein Nein 

VD 2 

(1) 

1‘224 Stichprobenweise Nein Nein 

VS 2 578 Délégation valaisanne: Umfas-

send; 

Fonds du sport: Stichproben-

weise 

Nein Nein 

ZG 2 

(1) 

2937  Stichprobenweise Nein Nein 

ZH 2 3‘398 Stichprobenweise Nein Nein 

LIE 1 

(1) 

k. A.  Umfassend Nein Nein 

 
6 Ein Fall hat zu weiteren Abklärungen geführt, bei dem die Gemeinnützigkeit gemäss Angaben des Kantons nicht eindeutig festgestellt werden kann. 
7 Die Anzahl Vergabungen bezieht sich nur auf den Sportfonds; beim Lotteriefonds wurde die Anzahl Vergabungen nicht erfasst.  
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Kanton Aargau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Die Fondsverwaltungskosten 

werden mit den ausgeschütteten Reingewinnen finanziert und sind - wie letztes Jahr - mit rund 

1,2 Mio. CHF im Vergleich zu anderen Kantonen verhältnismässig hoch.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

22 Mio. 

1,1 Mio.

344'000685'000

382'000

8,9 Mio.

3,6 Mio.

8,4 Mio.

3,1 
Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 48,5 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

38,9 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
49,4 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
1,2 Mio. CHF 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
49,6 Mio. CHF 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCImq4bmCsMcCFclcFAodOTsAYg&url=http://www.polizei-schweiz.ch/ger_image_36414/Wappen_Kanton_Aargau.html&ei=PsbRVYmTI8m5Ubn2gJAG&psig=AFQjCNFIufCfgSDhEiU2thtLBTPG6KlNpA&ust=1439897258257546
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Kanton Appenzell Ausserrhoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Zwei der insgesamt drei Fonds 

werden ausschliesslich aus Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten gespiesen, der Kul-

turfonds wird jedoch noch mit einem Kantonsbeitrag von CHF 455'000 gespiesen (ausgewie-

sen in der Tabelle unter „Andere Erträge“). Grundsätzlich ist es der Übersichtlichkeit nicht zu-

träglich, wenn Fonds nicht nur aus den Reingewinnen gemäss Art. 125 BGS gespiesen wer-

den, dies erschwert die Nachvollziehbarkeit der Zahlen. Bundesrecht wird dadurch aber grund-

sätzlich nicht verletzt. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

2,8 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
4 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 116’500 
 

• Anzahl Fonds:  
3 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
3,3 Mio. CHF 

 

 

2,7 Mio. 
300'000

195'472

34'046

1'200

3'000

114'000

585'130

376'800

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 4,3 Mio. CHF

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPtjcjbkcYCFUKMLAodA7IO7g&url=http://www.google.ch/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0CAcQjRxqFQoTCMygx8rbkcYCFcQXLAodyPgArA%26url%3Dhttp://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Appenzell_Ausserrhoden%26ei%3DFsd-Vcy9CcSvsAHI8YPgCg%26bvm%3Dbv.95515949,d.bGg%26psig%3DAFQjCNEmx-9tOlYgNvOLKWtRFkVYpHBGEw%26ust%3D1434458255421730&ei=Ecd-VbOhAcKYsgGD5LrwDg&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCNEmx-9tOlYgNvOLKWtRFkVYpHBGEw&ust=1434458255421730
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Kanton Appenzell Innerrhoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Zwei der insgesamt drei Fonds 

werden ausschliesslich aus den Reingewinnen gemäss Art. 125 BGS gespiesen, der Haupt-

anteil beim Fonds für Suchtbekämpfung und Prävention stammt jedoch aus dem Alkoholzehn-

tel. Dieser Beitrag wurde in der Excel-Tabelle unter dem Punkt „Andere Erträge“ ausgewiesen. 

Grundsätzlich ist es der Übersichtlichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht nur aus den Rein-

gewinnen gemäss Art. 125 BGS gespiesen werden, dies erschwert die Nachvollziehbarkeit 

der Zahlen. Bundesrecht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

711'890

25'000

13'000

3'000

64'958

2'000

183'412

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 1 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

CHF 886'129 

• Gesamtausgaben 
2020:  
CHF 955'540 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
3 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
1,9 Mio. CHF 
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Kanton Basel-Landschaft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor.  Beim Sportfonds wurde im 

Kommentarfeld folgende Erklärung abgegeben: „Wir erhielten eine Akontozahlung "Reinge-

winnanteil 2020" in der Höhe von 2'250'000 Franken von der Swisslos. Dies hat einen wesent-

lichen Einfluss auf das dargestellte Fondsvermögen sowie die Bilanz des vergangenen Jah-

res.“ Differenzen (insbesondere bei der Zeile Ausschüttung der Lotteriegesellschaft) sind auf 

diesen Umstand zurückzuführen.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

18,3 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
14,3 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 563’795 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
24,1 Mio. CHF 

 

 

4,4 Mio.

1,3 Mio.

617'338

294'000

508'000

184'501

2,5 Mio.

3,8 Mio.

176'817

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 13,8 Mio. CHF
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Kanton Basel-Stadt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Beim Sportfonds gab es eine 

untergeordnete Diskrepanz zwischen den Einnahmen (= Ausschüttung der Lotteriegesell-

schaft) und Gesamtausgaben (Erfassungsbereich 3) und der Veränderung des Fondsbe-

stands (Erfassungsbereich 4); der Fonds hat etwas stärker zugenommen, als es aufgrund der 

deklarierten Ausschüttung der Lotteriegesellschaft sowie Ausgaben hätte der Fall sein sollen. 

Der Bestand von Fonds, die ausschliesslich aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sport-

wetten gespiesen werden, müsste sich grundsätzlich um die Differenz zwischen Ausschüttung 

Lotteriegesellschaft und Gesamtausgaben verändern. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

11,1 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
8,9 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 424’589 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
20 Mio. CHF 

 

 

3,7 Mio.

128'100

324'100131'500522'500

464'000

3,1 Mio.

221'500

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 8,5 Mio. CHF
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Kanton Bern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Die für die vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Die Fondsver-

waltungskosten werden mit den ausgeschütteten Reingewinnen finanziert und sind mit CHF 

968'000 im Vergleich zu anderen Kantonen eher hoch. Zwei der insgesamt drei Fonds werden 

ausschliesslich aus den Reingewinnen gemäss Art. 125 BGS gespiesen, der Kulturförderungs-

fonds zudem mit einem Betrag von CHF 3,5 Mio. CHF aus Nicht-Lotteriemitteln. Grundsätzlich 

ist es der Übersichtlichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht nur aus den Reingewinnen ge-

mäss Art. 125 BGS gespiesen werden, dies erschwert die Nachvollziehbarkeit der Zahlen. 

Bundesrecht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. Die Differenz zwischen den dekla-

rierten Einnahmen und den Gesamtausgaben stimmt nicht mit der Veränderung der Fondsbe-

stände überein; insgesamt hätten die Fonds mit Blick auf die deklarierte Ausschüttung und die 

weiteren Zuweisungen sowie der Ausgaben insgesamt stärker abnehmen müssen. Ferner wird 

im Kommentarfeld des Lotterie- und Sportfonds-Files erwähnt, dass aus dem Sportfonds im 

Jahr 2020 10 Mio. CHF in den Lotteriefonds transferiert wurden für Beiträge für Sofortmass-

nahmen zur Bewältigung der Coronavirus-Krise im Lotteriebereich gemäss CKLV.  

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

57,6 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
64,2 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 968’000 
 

• Anzahl Fonds:  
3 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
159,7 Mio. CHF 

 

 

33,1 Mio.

17 Mio.

69'150

3 Mio.

7,7 Mio. 

2,6 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 63,4 Mio. CHF
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Canton de Fribourg 
 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Einige Punkte waren dennoch unklar. Einer der insgesamt sechs Fonds wird nicht nur 

aus den Reingewinnen gemäss Art. 125 BGS gespiesen. Grundsätzlich ist es der Übersicht-

lichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sport-

wetten gespiesen werden. Bundesrecht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. Beim 

Kulturfonds wurde die genaue Anzahl der Vergabungen nicht genannt, diese wurden anteil-

mässig ausgewiesen. Die Fondsverwaltungskosten beim Fonds de la Loterie Romande culture 

+ social werden im Kommentarfeld erläutert; sie beinhalten die kantonale Lotteriesteuer von 

2 % auf die Einsätze der Loterie Romande, d.h. 1,5 Mio. CHF und die Betriebskosten von CHF 

293‘411. Die Aufführung der Lotteriesteuer unter Fondsverwaltungskosten ist nicht korrekt; da 

es sich hierbei nicht um die Kosten für die Verwaltung des Fonds handelt. Mit Blick auf das 

revidierte kantonale Recht ist davon auszugehen, dass diese Steuer ab 2021 (nach Ablauf der 

Übergangsfrist von Art. 144 Abs. 2 BGS) nicht mehr erhoben wird. Die Zusammensetzung der 

unter Punkt 3 erfassten Ausschüttung der Lotteriegesellschaft wird im Kommentarfeld genauer 

erläutert, was zu begrüssen ist. Beim Fonds la LoRo culture et social gab es eine untergeord-

nete Diskrepanz. Während der Ausschüttung der Lotteriegesellschaft von 21,1 Mio. CHF Ge-

samtausgaben von 19,4 Mio. CHF gegenüberstehen, hat der Bestand des Fonds um rund 2 

Mio. CHF zugenommen. Beim Fonds de la LoRo culture et social sowie Fonds cantonal du 

sport stimmen zudem der Fondsbestand am 01.01.2020 nicht mit demjenigen am 31.12.2019 

überein, was auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar erscheint.  

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

26,1 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
24,5 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 293‘411 
 

• Anzahl Fonds:  
6 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
36 Mio. CHF 

 

 

7,5 Mio.

930'134

4,5 Mio.

2,8 Mio.

2,4 Mio.

666'400

51'000

3,9 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 22,7 Mio. CHF
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Canton de Genève 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Die Fondsverwaltungskosten 

werden mit den ausgeschütteten Reingewinnen finanziert und sind beim Fonds „Fonds gene-

vois de répartition“ mit etwas über CHF 900‘000 verhältnismässig hoch. Die Abweichung der 

Ausschüttung gemäss Excel-File und gemäss Geschäftsbericht der Loterie Romande wird im 

Kommentarfeld erläutert; es handelt sich dabei um Abzüge für interkantonale Projekte 

(CPOR). Dem Kommentarfeld beim Sportfonds kann zudem entnommen werden, dass im Be-

richtsjahr zwei neue Fonds geschaffen wurden, darunter einen Covid-19 Fonds. Die Details 

können dem entsprechenden Kommentarfeld auf dem Excel-File entnommen werden.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

42,1 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
36,1 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
1,3 Mio. CHF 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
45,5 Mio. CHF 

 

 

11,7 Mio.

2 Mio.

11,1 Mio.

3 Mio.

1,4 
Mio.

763'000

1,2 
Mio.

5,2 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 36,4 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_und_der_Stadt_Genf&ei=J7qKVc-WEMvwUqaZhYAC&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNEaaIunw0ZeAp4DfZ7N9h7V6NmjgQ&ust=1435241377917288
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Kanton Glarus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Beim Excel-File Kultur- und 

Sportfonds kam es zu einer Differenz zwischen der deklarierten Ausschüttung der Lotteriege-

sellschaft und den Gesamtausgaben (Erfassungsbereich 3) und der Veränderung der Fonds-

bestände (Erfassungsbereich 4), welche mutmasslich darauf zurückzuführen ist, dass im ent-

sprechenden Excel-File die insgesamte Ausschüttung der Swisslos in Erfassungsbereich 3 

aufgeführt wurde - ohne Abzug des Betrags an den Sozialfonds, welcher auf einem separaten 

Excel-File ausgewiesen wurde.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

2,4 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
2,4 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
3 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
2,5 Mio. CHF 

 

 

1,5 Mio. 
304'605

54'000 437'226

80'000

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 2,4 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Glarus&ei=8r-KVdiaBobpUtfxguAO&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHJlDPcObt8ZaRpwyScVwEnc_xJ1Q&ust=1435242857134199
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Kanton Graubünden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

11,8 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
11 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
22,1 Mio. CHF 

 

 

4,8 Mio.

2 Mio.
154'000

245'384

142'500

685'235

3 Mio.

5'000

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 11 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Graub%C3%BCnden&ei=FsCLVZKwFov9UPjEtfgB&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNEwnKv6wi-SAtbE1ePifYAT469OHg&ust=1435308436850596
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Canton du Jura 
 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Beim Lotteriefonds stimmt die Differenz zwischen der Ausschüttung der Lotteriegesell-

schaft und den Gesamtausgaben nicht mit der Veränderung des Fondsbestands überein. Der 

Bestand von Fonds, die ausschliesslich aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten 

gespiesen werden, müsste sich grundsätzlich um die Differenz zwischen Ausschüttung Lotte-

riegesellschaft und Gesamtausgaben verändern. Im Kommentarfeld des Excel-Files zum Lot-

teriefonds finden sich diesbezügliche Erläuterungen. Zudem wird im Kommentarfeld erwähnt, 

dass im Berichtsjahr zum letzten Mal ein Teil des erhaltenen Gewinns in den Fonds für öffent-

liche Versorgungsleistungen der Regierung des Kantons Jura (Fonds d'utilité publiqe) einge-

zahlt wurde. Die Angaben zum Fonds d'utilité publiqe werden auf einem separaten Excel-File 

ausgewiesen. Beim Sportfonds gibt es eine untergeordnete Diskrepanz zwischen der dekla-

rierten Ausschüttung und den Angaben gemäss Geschäftsbericht der Loterie Romande. Zu-

dem gab es eine Abweichung von CHF 73‘315 zwischen dem Fondsbestand Ende letztes Jahr 

(31.12.2019) und dem Bestand am 01.01.2020. Aus den Unterlagen geht nicht klar hervor, 

worauf diese Differenz zurückzuführen ist. Der Sportfonds wird nicht nur aus den Reingewin-

nen aus Lotterien und Sportwetten gemäss Art. 125 BGS gespiesen. Grundsätzlich ist es der 

Übersichtlichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht nur aus den Reingewinnen gespiesen wer-

den. Bundesrecht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

7,2 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
7,8 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 178’552 
 

• Anzahl Fonds:  
3 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
9,7 Mio. CHF 

 

 

3,2 Mio.

215'000

183'500526'500

303'500

47'500

859'600

1,1 Mio. 

1,6 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 8,1 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Jura&ei=68WLVbOjCIzkUYOYvPgD&psig=AFQjCNHD-htoVWMfB-Fvii-gAhDAHX2O4w&ust=1435309926421476
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Kanton Luzern 
 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Im Kanton Luzern existieren ins-

gesamt 18 Fonds und zwei (direkte) Mittelzuweisungen. Die Nachvollziehbarkeit ist aufgrund 

der hohen Anzahl Fonds, welche auf sieben verschiedenen Excel-Files ausgewiesen werden, 

per se erschwert. Die Angaben wurden aber transparent ausgewiesen. Teilweise wurden zu-

sätzliche Erklärungen im Kommentarfeld festgehalten (beispielsweise die Beschreibung des 

Sachverhalts in Bezug auf den Lotteriefonds des Regierungsrates).  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,8 Mio.

111'000

2,1 Mio.

220'752

315'348

278'858

1,9 Mio.

4,7 Mio.

571'053

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 21 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

22,4 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
21 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
18 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
12,8 Mio. CHF 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLKUxYb0r8cCFcO1Ggodt3QMWA&url=http://www.nenet.ch/kantonsverzeichnis-schweiz.php&ei=JbfRVfLtA8PrarfpscAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGiCq-xmkqwhYz1hKLPGMnOYN9-hQ&ust=1439893614851280
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Canton de Neuchâtel 
 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Beim Fonds „Commission neuchâteloise de répartition des bénéfices de la Loterie Ro-

mande“ gab es eine Diskrepanz zwischen den Einnahmen (= Ausschüttung der Lotteriegesell-

schaft) und Gesamtausgaben (Erfassungsbereich 3) und der Veränderung des Fondsbe-

stands (Erfassungsbereich 4); während den Einnahmen von 14,6 Mio. CHF Gesamtausgaben 

von 10,9 Mio. CHF gegenüberstehen, hat der Bestand des Fonds um 1,2 Mio. CHF zugenom-

men. Die Erklärung dazu findet sich wohl im Kommentarfeld (ausserordentliche Beiträge für 

kulturelle Akteure und Institutionen aufgrund der Corona-Krise). Differenzen zwischen der Aus-

schüttung der Loterie Romande gemäss Excel-File und gemäss Geschäftsbericht der Loterie 

Romande gab es auch dieses Jahr; im Kapitel Mittelverwendung in den einzelnen Kantonen 

finden sich diesbezüglich Erläuterungen. Beim Sportfonds gab es ebenfalls eine Diskrepanz; 

während den Einnahmen von 2,1 Mio. CHF Gesamtausgaben von 2,7 Mio. CHF gegenüber-

stehen, hat der Bestand des Fonds um über 1 Mio. CHF abgenommen. Diese Diskrepanz 

dürfte vermutlich im Zusammenhang mit der unter Erfassungsbereich 3 deklarierten Covid-

Unterstützung stehen. Der Sportfonds wurde im Berichtsjahr nicht nur aus den Reingewinnen 

aus Lotterien und Sportwetten gespiesen, was der Übersichtlichkeit nicht zuträglich ist. Bun-

desrecht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. Schliesslich stimmen die Fondsbe-

stände am 31.12.2019 und am 01.01.2020 nicht überein. Diese Diskrepanz ist a prima vista 

nicht nachvollziehbar.  

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

16,7 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
13,6 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 450’104 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
14,1 Mio. CHF 

 

 

7,2 Mio.

330'000

1 Mio.

705'800

352'800

65'000

832'900

3,1 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 13,6 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Neuenburg&ei=_uyLVYeIB4HiUfyKgKAP&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNEjKZTNyd1J9p_tfy9pV51CRJqzWQ&ust=1435319931137607
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Kanton Nidwalden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Die für die vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Die Differenz 

zwischen der Ausschüttung der Lotteriegesellschaft und den Gesamtausgaben (Erfassungs-

bereich 3) stimmt nicht mit der Veränderung der Fondsbestände (Erfassungsbereich 4) über-

ein. Gemäss Ausschüttung/Gesamtausgaben gab es keine Fondsveränderung und die erhal-

tenen Mittel resp. die Ausschüttung der Lotteriegesellschaft entsprach exakt den Gesamtaus-

gaben. Gemäss Erfassungsbereich 4 kam es aber insgesamt zu einer Abnahme der Fonds-

bestände. Drei der vier Fonds werden nicht ausschliesslich aus den Reingewinnen aus Lotte-

rien und Sportwetten gemäss Art. 125 BGS gespiesen, was auch entsprechend angegeben 

wurde, inkl. Betrag, der im Berichtsjahr nicht aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sport-

wetten stammte. Grundsätzlich ist es der Übersichtlichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht 

nur aus den Reingewinnen nach Art. 125 BGS gespiesen werden, dies erschwert die Nach-

vollziehbarkeit der Zahlen. Bundesrecht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

924'476

636'411

8'236

500

22'000

8'500

763'694

181'829

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 2,5 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

2,5 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
2,5 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
4 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
5,4 Mio. CHF 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Neuenburg&ei=_uyLVYeIB4HiUfyKgKAP&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNEjKZTNyd1J9p_tfy9pV51CRJqzWQ&ust=1435319931137607
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Nidwalden&ei=KP-LVY_eAcfxUrXMg9AB&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNFRCmj7h60yODPTs9wPcrrEcrucTA&ust=1435324582673920
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Kanton Obwalden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Die Differenz zwischen der Aus-

schüttung der Lotteriegesellschaft und den Gesamtausgaben (Erfassungsbereich 3) stimmt 

nicht ganz mit der Veränderung des Fondsbestands (Erfassungsbereich 4) überein (Abwei-

chung ca. CHF 11‘500). Der Bestand von Fonds, die ausschliesslich aus den Reingewinnen 

aus Lotterien und Sportwetten gespiesen werden, müsste sich grundsätzlich um die Differenz 

zwischen Ausschüttung Lotteriegesellschaft und Gesamtausgaben verändern. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

2,3 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
1,7 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 45’425 
 

• Anzahl Fonds:  
1 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
2,9 Mio. CHF 

 

 

638'297

100'160

28'254

22'708

114'726
50'000

690'578

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 1,6 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Obwalden&ei=cAuMVe-FOInkUfzWgKAM&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNGX1SLFWrQsaDR1raoVsKM7FrTj6g&ust=1435327726482610
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Kanton Schaffhausen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Zu den Fondsbeständen befin-

det sich im Kommentarfeld eine Erklärung, ebenso findet sich eine Erläuterung zur Anzahl 

Vergabungen beim Lotteriegewinnfonds. Der Fonds wurde im Berichtsjahr nicht nur aus den 

Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten gemäss Art. 125 BGS gespiesen, was auch ent-

sprechend angegeben wurde, inkl. des konkreten Betrages. Grundsätzlich ist es der Über-

sichtlichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und 

Sportwetten gespiesen werden, dies erschwert die Nachvollziehbarkeit der Zahlen. Bundes-

recht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

4,6 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
4,1 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 43’527 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
3,7 Mio. CHF 

 

 

2 Mio.

252'089227'311

208'533

96'267

356'794

228'822

802'979

135'000

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 4,3 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Schaffhausen&ei=1Q-MVdf5CoLfU4TVoqgL&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNH19l0K4cMAGe3ycdHDV_oHooT1-A&ust=1435328851505213
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Kanton Schwyz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Die für die vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Die Differenz 

zwischen der Ausschüttung der Lotteriegesellschaft und den Gesamtausgaben (Erfassungs-

bereich 3) stimmt nicht mit der Veränderung der Fondsbestände (Erfassungsbereich 4) über-

ein. Mit Blick auf die Ausschüttung der Swisslos und die Ausgaben des Kantons hätten die 

Fonds insgesamt stärker abnehmen müssen. Beim Fonds zur Kulturförderung gab es aber 

eine deutliche Zunahme Ende Jahr. Dieser Fonds wird nicht ausschliesslich aus den Reinge-

winnen aus Lotterien und Sportwetten gemäss Art. 125 BGS gespiesen, was auch entspre-

chend angegeben wurde, inkl. Betrag, der im Berichtsjahr nicht aus den Reingewinnen 

stammte (ausgewiesen in der Tabelle unter „Andere Erträge“). Grundsätzlich ist es der Über-

sichtlichkeit nicht zuträglich, wenn Fonds nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und 

Sportwetten gespiesen werden, dies erschwert die Nachvollziehbarkeit der Zahlen. Bundes-

recht wird dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

3 Mio. 

1,9 Mio.

99'050

106'156

418'661

783'464

57'000

2,6 Mio.

956'469

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 9,9 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

9,3 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
10,2 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 319’980 
 

• Anzahl Fonds:  
3 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
21,9 Mio. CHF 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_und_der_Gemeinde_Schwyz&ei=ZBOMVb3tHofbUfCOtJgP&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNGMCJbxqJfOeXoXyhuW0Wt1J5nZgw&ust=1435329760592203
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Kanton Solothurn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

16,2 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
14,1 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 400’000 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
46 Mio. CHF 

 

 

6,3 Mio.

1,6 Mio. 

1,5 Mio.
399'789

4 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 13,8 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Solothurn&ei=pxeMVeDrJ4LsUr6ZgbAC&bvm=bv.96782255,d.d24&psig=AFQjCNEso1SUaWhn9ZiMsK5pG1w98JNPMg&ust=1435330841479803
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Kanton St. Gallen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

27,8 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
27,3 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
27,2 Mio. CHF 

 

 

16,8 Mio.

2,8 Mio.

564'521

168'569

9'500

121'000

605'000

7,1 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 28,1 Mio. CHF
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Kanton Thurgau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Beim Lotteriefonds finden sich 

zu Erfassungsziffer 4 zusätzliche Erörterungen im Kommentarfeld. Aus dem Lotteriefonds wur-

den 2020 2,5 Mio. CHF an die Spezialfinanzierung gemäss TG NHG für denkmalpflegerische 

Belange ausgerichtet. Diese Spezialfinanzierung wird mit zusätzlichen, nicht aus dem Lotte-

riefonds stammenden Mitteln geäufnet. Die Differenz von CHF 500‘000 zwischen der Aus-

schüttung der Lotteriegesellschaft und den Gesamtausgaben (Erfassungsbereich 3) und der 

Veränderung des Fondsbestandes (Erfassungsbereich 4) ergibt sich aus dem Kommentarfeld 

(„Darlehen Wasserschloss Hagenwil“). Die Fondsverwaltungskosten werden aus der Aus-

schüttung gedeckt und belaufen sich beim Sportfonds auf CHF 60‘000. Beim Lotteriefonds 

wurde die genaue Höhe nicht explizit ausgewiesen.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

6,9 Mio.

3 Mio.
107'200

22'000

224'000

158'123

3,5 Mio.

5'000

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 13,9 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

15,2 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
13 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
Siehe Text 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
50,3 Mio. CHF 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Thurgau&ei=H_mQVZ7dJ8HbU-SlgcAG&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGLzlX8FOcvbT5VezibU2pAeNnVGQ&ust=1435650718038511
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Cantone Ticino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Zu den Erfassungsbereichen 5 

und 6 befinden sich im Kommentarfeld auf dem Excel-File ergänzende Erläuterungen. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

22,7 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
18,8 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 437’841 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
17,3 Mio. CHF 

 

 

8,3 Mio.

1,6 
Mio.

250'000

7,2 Mio. 

2,6 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 20 Mio. CHF

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN7e-_30r8cCFcVXGgodUJUCWQ&url=http://www.suchimweb.de/schweiz/tessin.htm&ei=H7jRVZ7TH8WvadCqisgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNF8HTf-SPt7AjexlLFPXcFKEIXOGQ&ust=1439893907560030
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Kanton Uri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

2 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
1,9 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 105’000 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
1,9 Mio. CHF 

 

 

867'991

10'0009'000

95'238

32'000

60'096

15'500

674'338

4'000

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 1,8 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Uri&ei=gQSRVbz4K8jXU4nRr6AK&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGR6VYYL6UkqZHxAqHTL_etP0BQNg&ust=1435653631761773
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Canton du Valais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Beim Sportfonds gab es eine 

Diskrepanz zwischen der erhaltenen Ausschüttung der Lotteriegesellschaft und den Gesamt-

ausgaben (Erfassungsbereich 3) und der Veränderung des Fondsbestands (Erfassungsbe-

reich 4); während den Einnahmen von 4,3 Mio. CHF Gesamtausgaben von 5 Mio. CHF ge-

genüberstehen, hat der Bestand des Fonds um rund CHF 500‘000 abgenommen. Die entspre-

chende Erklärung findet sich im Kommentarfeld in Erfassungsbereich 3 (Rückerstattungen). 

Die Diskrepanz bei der Angabe der Ausschüttung der Loterie Romande gemäss Geschäftsbe-

richt der Loterie Romande und gemäss Angaben auf dem Excel-File sowohl beim Sportfonds 

als auch beim Fonds der Délégation valaisanne gab es auch im letzten Berichtsjahr (wie bei 

den meisten anderen Westschweizer-Kantonen auch); im Kapitel Mittelverwendung in den ein-

zelnen Kantonen finden sich entsprechende Erläuterungen.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

8,7 Mio. 

2,2 Mio.

3,5 Mio. 

942'040

548'000

282'400

4,3 Mio.

5 Mio. 

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 25,4 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

34,1 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
23,8 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 703’540 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
43,6 Mio. CHF 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_Wallis&ei=RwqRVd_eLcrvUvTHtagO&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNHIG-pELln0BTx323A7dvG1fax-mw&ust=1435655110053098
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Canton de Vaud 
 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt wer-

den. Bei zentralen Punkten gab es jedoch Unstimmigkeiten. Während den Einnahmen (= Aus-

schüttung der Lotteriegesellschaft) von 50.5 Mio. CHF Gesamtausgaben von 51,3 Mio. CHF 

gegenüberstehen (Erfassungsbereich 3), hat der Bestand der Fonds um über 13 Mio. CHF 

abgenommen (Erfassungsbereich 4). Der Bestand von Fonds, die ausschliesslich aus den 

Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten gespiesen werden, müsste sich grundsätzlich 

um die Differenz zwischen Ausschüttung Lotteriegesellschaft und Gesamtausgaben verän-

dern. Warum der Bestand der Fonds viel stärker abgenommen hat, als es aufgrund der Zu-

flüsse und Ausgaben im Berichtsjahr hätte der Fall sein sollen, ergibt sich aus den gelieferten 

Angaben nicht. Die aus der Ausschüttung finanzierten Fondsverwaltungskosten sind zudem 

mit rund CHF 860‘000 verhältnismässig hoch. Die Angabe der Ausschüttung der Loterie Ro-

mande gemäss Excel-File sowie gemäss Geschäftsbericht der Loterie Romande stimmen zu-

dem nicht überein. Erklärungen zu diesen Diskrepanzen bei den Westschweizer-Kantonen, 

die auch letztes Jahr festgestellt wurden, finden sich im Kapitel Mittelverwendung in den ein-

zelnen Kantonen. Im Weiteren stimmt der Fondsbestand am 31.12.2019 und 01.01.2020 beim 

Sportfonds nicht überein. Der Bestand des Sportfonds per Ende Jahr konnte nicht genau be-

ziffert werden, eine entsprechende Erklärung dazu findet sich im Kommentarfeld auf dem 

Excel-File. Der Sportfonds wurde zudem nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und 

Sportwetten gespiesen, was der Übersichtlichkeit nicht zuträglich ist. Bundesrecht wird 

dadurch aber grundsätzlich nicht verletzt. 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

50,5 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
51,3 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 859’681 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
44,1 Mio. CHF 

 

 

23,7 Mio.

3,1 
Mio. 

3,1 
Mio. 2,2 Mio.

3,5 Mio.

1,1 
Mio. 

3,1 Mio. 

10,7 Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 50,5 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Waadt&ei=Mg-RVZ-fFIf9UsnLj8gG&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNGSUJOATztCW5R21UkEefXwETKsvA&ust=1435656365710875
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Kanton Zug 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Einzig beim Lotteriefonds 

wurde, wie letztes Jahr, die Anzahl der Vergabungen nicht ausgewiesen („nicht erfasst“). Der 

Lotteriefonds wird zudem nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten ge-

mäss Art. 125 BGS gespiesen. Grundsätzlich ist es der Übersichtlichkeit nicht zuträglich, wenn 

Fonds nicht nur aus den Reingewinnen aus Lotterien und Sportwetten gespiesen werden, dies 

erschwert die Nachvollziehbarkeit der Zahlen. Bundesrecht wird dadurch aber grundsätzlich 

nicht verletzt. Im Kommentarfeld finden sich weitere Erläuterungen (Soforthilfe aus dem Lot-

teriefonds in Folge der Pandemie).  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

8,8 Mio.

512'623

243'698

118'400

105'101

201'000

2,1 Mio. 

515'122

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 12,5 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

7,7 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
11,5 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
10,5 Mio. CHF 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMKVov6AsMcCFUk6FAodcZMMHA&url=http://www.ggvss.de/kantone.html&ei=tcTRVYLnFsn0UPGmsuAB&psig=AFQjCNG_VTSO_886Vy-yyErZ4byLSoL8mA&ust=1439896946643430


Verwendung der Reingewinne aus Lotterien und Sportwetten zugunsten gemeinnütziger Zwecke 2020 

40 

 

Kanton Zürich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa: 

 

Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten nachvollziehbar dargelegt werden. Die für die 

vorliegende Berichterstattung benötigten Angaben liegen vor. Beim Sportfonds finden sich im 

Kommentarfeld einige Erläuterungen zu den gemachten Angaben.  

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erhaltene Mittel 

2020:  

85,9 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
133,9 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
CHF 561’457 
 

• Anzahl Fonds:  
2 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
285,6 Mio. CHF 

 

 

66,2 Mio.

10,6 
Mio. 

1,3 Mio.61'884

175'843

17,1 Mio.
7,1 Mio.

29,6 Mio.

9,1 
Mio.

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 141,3 Mio. CHF

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Fahne_und_Wappen_des_Kantons_und_der_Stadt_Z%C3%BCrich&ei=NheRVYDlG4PiU5KPruAD&bvm=bv.96783405,d.d24&psig=AFQjCNEj6E5tFmldv9hXCejWiFtx3pPLoA&ust=1435658389874014
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Fürstentum Liechtenstein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar der Gespa:  
 
Erstmals wird das Fürstentum Liechtenstein im Berichtsjahr in die Berichterstattung mit einbe-

zogen. Die Vergabestrukturen und -prozesse konnten grösstenteils nachvollziehbar dargelegt 

werden. Das Fürstentum Liechtenstein führt aus, dass im Abrechnungsjahr folgende Regelung 

galt: 2/3 des Reingewinnanteils (CHF 1‘433‘424) gingen zweckgebunden an die Kulturstiftung, 

der Rest in die ordentliche Rechnung. Gleichzeitig gab es aber 2020 einen Staatsbeitrag an 

die Kulturstiftung im Umfang von CHF 1‘581‘000, weshalb die Mittel de facto doch umfassend 

kulturellen Zwecken zugutekamen. Ferner gibt es eine Diskrepanz zwischen der Ausschüttung 

der Lotteriegesellschaft und den Gesamtausgaben (Erfassungsbereich 3) und der Verände-

rung des Fondsbestands (Erfassungsbereich 4); diese Differenz steht allenfalls mit der Spei-

sung des Fonds mit weiteren Mitteln im Zusammenhang. Zu Punkt 5, Kontrolle durch Kontrol-

linstanzen, findet sich im Kommentarfeld eine Erläuterung. 

 

 

Ausgezahlte Beträge pro Bereich (in CHF): 

 

3,2 Mio. 

Kultur

Schützenswerte
Kulturgüter

Sozialwesen

Jugend und Erziehung

Gesundheit und
Behinderung

Bildung und Forschung

Umwelt- und
Entwicklungshilfe

Sport

Übrige gemeinnützige
Projekte

Total: 3,2 Mio. CHF • Erhaltene Mittel 

2020:  

2,2 Mio. CHF 

• Gesamtausgaben 
2020:  
3,2 Mio. CHF 
 
Davon Fondsver-
waltungskosten: 
0 
 

• Anzahl Fonds:  
1 
 

• Reserven/Total der 
Fondsbestände 
Ende 2020:  
CHF 110'474 

 

 


